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Rechtliche Grundlage

Gesetz zur Verhütung und 

Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim 

Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG)

• Vom 20. Juli 2000 BGBl I S.1045

in Kraft seit 01.01.2001

/content/1437-1588/


Berührungspunkte  

Arzt und IfSG
Spezielle relevante Paragraphen:

• § 6 Meldepflichtige Krankheiten

• § 7 Meldepflichtige Nachweise von 
Krankheitserregern

• § 8 Zur Meldung verpflichtete Pers.

• § 23 Nosokomiale Infektionen, 
Resistenzen



Berührungspunkte 

Arzt und IfSG
6. Abschnitt

Zusätzliche Vorschriften für Schulen und 

sonstige Gemeinschaftseinrichtungen

• § 33 Gemeinschaftseinrichtungen 

• § 34 Gesundheitliche 

Anforderungen, 

Mitwirkungspflichten, Aufgaben 

des Gesundheitsamtes



Berührungspunkte  

Arzt und IfSG
Spezielle relevante Paragraphen:

• § 36  Abs. 1    Einhaltung d.  Infektionshygiene

Krankenhäuser, Einrichtungen f. ambulantes 
Operieren, Dialyseinrichtungen, 
Tageskliniken…legen in Hygienepläne 
innerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionhygiene fest. …unterliegen der 
infektionshygienischen Überwachung durch das 
Gesundheitsamt

• § 36 Abs. 2  Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Praxen 
sonstiger Heilberufe, in denen invasive Eingriffe 
vorgenommen werden….können durch das 
Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht



Berührungspunkte  

Arzt und IfSG

§ 6 Meldepflichtige Krankheiten

Krankheitsverdacht, Erkrankung, Tod an

• ..akuter Virushepatitis..Diphtherie..

• ..enteropath.HUS ..Masern...

• ..Meningokokkenmeningitis o. -sepsis..

• Erkrankung, Tod an einer 

behandlungsbedürftigen Tuberkulose....



Berührungspunkte  

Arzt und IfSG

• § 6 Meldepflichtige Krankheiten

Krankheitsverdacht, Erkrankung, an

• ...mikrobiell bedingter Lebensmittel-

vergiftung o. an einer akuten infektiösen 

Gastroenteritis, wenn

• Tätigkeit in LM-erzeugung o. ≥ 2 

Erkrankungen mit epid. Zusammenhang

• V.a. Impfschaden, bedrohl. KH….









Berührungspunkte  

Arzt und IfSG

§ 6 Meldepflichtige Krankheiten

Abs. 3 

…das gehäufte Auftreten nosokomialer 
Infektionen, bei denen ein epidemischer 
Zusammenhang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird, als Ausbruch zu melden

..nichtnamentlich



Berührungspunkte

Arzt und IfSG

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern; 
Namentlich zu melden

...der direkte oder indirekte Nachweis.... soweit die 
Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen:

• ..Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend...

• ..Hepatitis A-E

• ..Masernvirus

• ..Neisseria meningitidis..aus hämorrhagischen 
Hautinfiltraten

• ..Salmonella…Shigella..





Berührungspunkte

Arzt und IfSG

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von 
Krankheitserregern; Namentlich zu melden

...der direkte oder indirekte Nachweis.... soweit 
die Nachweise auf eine akute Infektion 
hinweisen:

• ..Brucella sp., Chlamydia psitacci….

• ..Salmonella paratyphi, typhi, Shigella

• ..Yersinien (enterocolitica, pestis)

• ..







Berührungspunkte 

Arzt und IfSG

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern; 

Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern 

der direkte oder indirekte Nachweis zu melden

• ....Treponema pallidum

• ....HIV...

• ....Rubellavirus;Toxoplasma gondii Meldepflicht bei 

konnatalen  Infektionen

• Echinococcus sp., Plasmodium sp.



Berührungspunkte

Arzt und IfSG

§ 8 Zur Meldung verpflichtete Personen:

1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in 
KH…neben dem feststellenden Arzt auch der 
leitende Arzt….in Einrichtungen ohne leit. Arzt der 
behandelnde Arzt

2. im Falle des § 7…die Leiter…der KH-Laboratorien 
(Anm.: Laborleiter, auch wenn US im Ausland 
erfolgte)

Einsender verpflichtet Laborleiter zu unterstützen



Berührungspunkte  

Arzt und IfSG
Leiter von KH u. Einricht. f. ambulantes Operieren

Surveillance nosokomialer Infektionen sowie die 

Erfassung von Erregern mit speziellen Resistenzen 

und Multiresistenzen (Aufzeichnen u. Bewerten)

§ 6 Abs. 3 und § 23 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 4 

Abs.2 Nr. 2b IfSG. Rechtliche Voraussetzungen und 

Umsetzungsempfehlungen 

• BGBl. 43, 11 / November, 2000, 887-890

/content/1437-1588/
/content/16527kembbm1/


Berührungspunkte

Arzt und IfSG

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen

• Dort Betreute überwiegend < 18 L. J.

• D.h. nicht Universitäten, FH, 

Abendgymnasien etc.

• Kindergrippen, Kitas, Schulen, Ferienlager 

usw.

• engen, häufigen Kontakt  miteinander

















Berührungspunkte

Arzt und IfSG

§ 34 Personen, die an

...6.   Impetigo contagiosa (ansteckende 

Borkenflechte)

...9.   Masern

...15. Scabies (Krätze)

...16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus  

pyogenes-Infektionen

...u.v.a (Keuchhusten, Hep. A u.E, EHEC…)



Berührungspunkte

Arzt und IfSG
§ 34 Personen, die an

......20. Windpocken

erkrankt oder dessen verdächtig oder die

verlaust sind ...dürfen in § 33 Einrichtungen

keine Tätigkeiten ausüben oder diese

besuchen, bis nach ärztlichem Urteil eine

Weiterverbreitung der Krankheit oder der

Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten

ist. Auch infektiös GI bei < 6J.



Berührungspunkte

Arzt und IfSG
Bei Bsp.

..  Masern gilt das für den § 34 o.g. auch für 

Personen, in deren Wohngemeinschaft nach 

ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein 

Verdacht auf ...

....Masern aufgetreten ist.

...Ausnahmen möglich, wenn Maßnahmen 

durchgeführt werden oder wurden mit denen 

Übertragung der Erkrankung verhütet werden 

kann.. (z.B. geimpft) 



Berührungspunkte

Arzt und IfSG

Empfehlungen für die Wiederzulassung in

Schulen und sonstigen

Gemeinschaftseinrichtungen 

unter http://www.rki.de , dann

¬ Infektionsschutz, 

¬ Merkblätter

Hilfreich auch www.gesundheitsamt.de



Berührungspunkte

Arzt und IfSG


